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In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  
am 13.10.2016 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: 037/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Das 800-jährige Jubiläum der Stadt Zehdenick im Jahr 2016 nimmt die 
Stadtverordnetenversammlung zum Anlass, Herrn Dr. Hans-Joachim Bor-
meister und Herrn Dr. Heinz Tamm am 13. Oktober 2016 das Ehrenbürger-
recht der Stadt Zehdenick zu verleihen. Die Übergabe der Ehrenbürgerurkun-
den erfolgt zum Jahrestag der Ausfertigung der Ersterwähnungsurkunde am 
28. Dezember 2016.     

Beschluss-Nr.: 038/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
die Stellungnahme des Schulträgers Stadt Zehdenick zum „Entwurf Schul-
entwicklungsplan Landkreis Oberhavel“ – 5. Fortschreibung, Stand Mai 
2016.

Beschluss-Nr.: 039/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
die folgende Änderung zum Bauprogramm „Ausbau der Straßenbeleuchtung 
Siedlung 1 im OT Mildenberg“:

Der im Bauprogramm vom 28.04.2016 beschlossene Leuchtentyp: „Alfons I 
FF LED“ wird gestrichen und durch folgenden Leuchtentyp ersetzt: „TL4  Mini 
LED“ – Firma SLF Finow GmbH.

Beschluss-Nr.: 040/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
die folgende Änderung zum „Bauprogramm zum grundhaften Ausbau der 
Kampstraße“ vom 28.04.2016:

– Grünstreifen (Fällung des vorhandenen Baumbestandes, Ersatzpflanzun-
gen mit Rotdornbäumen und Rasenansaat)

Beschluss-Nr.: 041/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
das Bauprogramm zum  Ausbau einer einseitigen Straßenbeleuchtungsan-
lage im Fontaneweg.           

Folgende Maßnahmen werden ausgeführt:
Erdverkabelung und Aufstellung von Stahlmasten mit Leuchten vom Typ Mi-
lan 3030 LED – Hersteller Vulkan (oder gleichwertig); Die Leuchten werden 
im nördlichen Seitenstreifen des Fontaneweges nach Maßgabe der licht-
technischen Berechnung aufgestellt.

Beschluss-Nr.: 042/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
das Bauprogramm zum  Ausbau einer einseitigen Straßenbeleuchtungsanla-
ge in der Pawel-Duwanow-Straße.      

Folgende Maßnahmen werden ausgeführt:
Rückbau der alten Straßenbeleuchtung. Aufstellung von Stahlmasten mit 
Leuchten vom Typ Teceo1 (LED) des Herstellers Schréder (oder gleichwertig) 
und Anschluss an die vorhandene Erdverkabelung. Die Leuchten werden im 
südlichen Seitenstreifen der Pawel-Duwanow-Straße unter Maßgabe der 
lichttechnischen Berechnung aufgestellt.

Beschluss-Nr.: 043/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
den Neubau einer P&R Anlage am Bahnhof Zehdenick-Neuhof gemäß der 
Variante 1 mit folgenden grundsätzlichen Parametern:
Herstellung von 9 PKW-Stellplätzen in Senkrechtaufstellung
Herstellung von 20 überdachten Fahrradeinstellplätzen
Beleuchtung durch zwei Lichtpunkte
Entwässerung über das Dränpflaster und Mulden

Beschluss-Nr.: 044/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung des Landesbetriebes 
Straßenwesen Brandenburg für die Ausgleichspflanzungen als Kompensati-
on für die Fällung von 46 Straßenbäumen im Zuge des Ausbaus der Fahrbahn 
(inkl. Borde) an der B 109, OD Zehdenick, Abschnitt 115 wird zugestimmt.

Als Baumarten kommen zum Einsatz:
– entlang der Straße: Feldahorn
– Abschnitt Kreuzung Liebenwalder Straße
 bis Einmündung Schleusenstraße: Pyramiden-Hainbuche
– an der Einmündung Gartenstraße: Amberbaum
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Beschluss-Nr.: 045/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Die Neugestaltung des Knotenpunktes B109 / Philipp-Müller-, Liebenwal-
der-, Dammhaststraße gemäß der Entwurfsplanung mit folgenden Teilen:

1. Ausbau gemeinsamer Geh-/Radwege im Knotenpunkt B109, OD Zeh-
denick – Ph.-Müller-Straße – Liebenwalder Straße und der Dammhast-
straße als Lückenschluss zu den bereits vorhandenen Geh-/ Radwegen 
in diesen Straßen.

2. Aufweitung des nördlichen Fahrbahnbereiches mit Anpassung der vor-
handenen Bordanlage.

3. Veränderung der vorhandenen Parksituation zu Gunsten von Grünflächen 
und gepflasterten Flächen mit Aufenthaltsfunktion im Zentrum des Kno-
tens.

Beschluss-Nr.: 046/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Für das Bauvorhaben „Gebäude Naturpark inkl. gebäudebezogene Außen-
anlagen“ auf dem neuen Festplatz wird die Variante 1 der Vorplanung mit 
Stand vom Mai 2016 zur weiteren Durcharbeitung vorgesehen.

Beschluss-Nr.: 047/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Prüfung und Wertung der vorlie-

genden Angebote im öffentlichen Ausschreibungsverfahren dem wirtschaft-
lichsten Bieter den Auftrag im Bauvorhaben „Neuer Festplatz Zehdenick, 
Gestaltung Außenanlagen, Vorhaben: 0099 – Geh-und Radwegeanbindung 
Schleusenstraße“ zu erteilen. Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A. 

Beschluss-Nr.: 048/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Auf Vorschlag des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport wird 
dem Verein Kulturlandschaft Brandenburg Nord e.V. die Miete für die Klos-
terscheune Zehdenick ab dem Haushaltsjahr 2017 vollständig erlassen.  

Beschluss-Nr.: 049/16
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Es ist für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 01. Januar 
2021 ausgeführten Leistungen der Stadt Zehdenick der § 2 Abs. 3 Umsatz-
steuergesetz (UStG) in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden. Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende 
Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG gegenüber dem Finanzamt Orani-
enburg abzugeben.

Arno Dahlenburg
Bürgermeister
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Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel –  
Bekanntmachung Verbandsversammlung

Der Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel führt am

Donnerstag, den 17. November 2016, 14:00 Uhr
im Gasthaus „Zur Fähre“, Burgwall, 
Havelstraße 49/50, 16792 Zehdenick

seine ordentliche Verbandsversammlung im Jahr 2016 durch. Die Verbands-
versammlung ist öffentlich. Um eine telefonische Voranmeldung von Gästen 
unter der Rufnummer (033080) 60451 wird höflichst gebeten.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Beschluss über die Tagesordnung
3. Bericht über die Verbandstätigkeit 2015/16
4. Beschluss über die erste Änderung der Neufassung der Verbandssat-

zung des Wasser- und Bodenverbandes Uckermark-Havel (Beschluss 
01/2016)

5. Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Jahresrechnung 2015 und Be-
schluss der Verbandsversammlung über die Entlastung des Vorstands 
und der Geschäftsführung (Beschluss 02/2016)

6. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017 (Beschluss 03/2016)

Wolf
Verbandsvorsteher


